
 
Wozu ein Förderverein? 
 
Ein Förderverein ist wie ein Tor, das frischen 
Wind von außen nach innen lässt und interne 
Aktivitäten der Schule nach außen trägt. 
Dort, wo die Mittel des Schulträgers nicht oder 
nicht ausreichend zur Verfügung stehen, ist die 
Schule auf finanzielle und aktive ehrenamtliche 
Hilfe angewiesen. 
 
Deshalb wurde 2017 der Grundschulförderverein 
„Fröbelkinder“ Bad Blankenburg e.V. gegründet 
und gehört seitdem zum Erscheinungsbild 
unserer Schule. Allerdings kann der Förderverein 
nur durch Ihre aktive Hilfe bestehen und weiter 
entwickelt werden. 
 
Wir sind als gemeinnütziger Verein beim 
Finanzamt anerkannt, so dass wir berechtigt sind, 
Spendenquittungen auszustellen. 
 
Wir arbeiten nach dem Motto „Je mehr über die 
Interessen und den Bedarf der Institution bekannt 
ist, desto zielgenauer lassen sich die Aktivitäten 
gestalten. Wenn viele Hände anpacken, lassen 
sich diese schnell in die Praxis umsetzen.“ 

 
Ansprechpartner 
 

 
  

 
E-Mail: foerderverein.froebelkinder@web.de 
 
Homepage: 
www.grundschule-bad-blankenburg.de 
 
Facebook: 
Grundschulförderverein „Fröbelkinder“ 
Bad Blankenburg 

 
 

 
Was wir tun 
 
Der Förderverein unterstützt die pädagogische 
Arbeit an der Grundschule. 
Er hat sich insbesondere folgende Aufgaben 
gestellt: 
 

–  Ergänzung der Lehrmittel, 
–  Anschaffung neuer Lernmaterialien, 
–  Unterstützung von Projekten und  
    Veranstaltungen gemeinsam mit der  
   Schule, 
–  Bereitstellung von Sport-und  
    Spielgeräten (auch für den Hort), 
–  Schaffung von Kontakten zu  
    unterstützenden Firmen sowie 
–  Übernahme von Fahrtkosten bei    

Sportveranstaltungen oder Theaterbesuchen. 

 
Das kommt auf jeden Fall auch Ihrem Kind 
zugute. Helfen Sie mit, die ersten Schuljahre so 
erlebnisreich und schön zu gestalten, dass diese 
eine solide Grundlage für die schulische 
Entwicklung und den weiteren Lebensweg sind! 
 
 
Unterstützen Sie uns zum Wohle Ihres Kindes 
–werden Sie Mitglied oder spenden Sie! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beitrittserklärung 
 
Ich/wir treten dem Grundschulförderverein 
„Fröbelkinder“ Bad Blankenburg e.V. ab dem  
 
…................................... 
 
als förderndes Mitglied bei. 
 
Ich erkläre mich zur Zahlung eines 
Jahresbeitrages in Höhe von 12,00 Euro bereit. 
Der Beitrag wird per Lastschriftverfahren 
eingezogen. 
 
Fälligkeitstermin: Ende Februar des laufenden 
Kalenderjahres 
 
Bank:................................................................ 
 
IBAN:................................................................ 
 
BIC:.................................................................. 
 
Kontoinhaber:................................................... 
 
Ort/Datum: 
 
…..................................................................... 
 
Unterschrift: 
 
…..................................................................... 
 
Bankverbindung: 
Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt 
IBAN: DE60 8305 0303 0011 0225 66 
BIC: HELADEF1SAR 

 
 
 
 
 

Vorsitzende/r:  
Frau Madlen Ebert

http://www.grundschule-bad-blankenburg.de/


Grundschulförderverein „Fröbelkinder“ 
Bad Blankenburg e.V. 
Vorstand 
Bähringstraße 10 
07422 Bad Blankenburg 
 
 
 
Persönliche Angaben 
 
 
Name:.............................................................. 
 
 
Vorname………............................................... 
 
 
Name des Kindes:............................................ 
 
 
Straße, Nr.:...................................................... 
 
 
PLZ, Ort:…....................................................... 
 
 
Telefon:............................................................ 
 
 
E-Mail:.............................................................. 
 
 
 
Ort, Datum: 
 
…...................................................................... 
 
 
Unterschrift: 
 
......................................................................... 

 
 
 

Hinweis zum Datenschutz 
 

Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein seine 
Adresse, sein Alter und seine Bankverbindung auf. Diese 
Informationen werden in einem EDV-System gespeichert. 
Jedem Vereinsmitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer 
zugeordnet. Die personenbezogenen Daten werden dabei 
durch geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. 
Sonstige Informationen und Informationen über 
Nichtmitglieder werden von dem Verein grundsätzlich intern 
nur verarbeitet, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes 
nützlich sind (z.B. Speicherung von Telefon- und 
Faxnummern einzelner Mitglieder) und keine Anhaltspunkte 
bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges 
Interesse hat, das der Verarbeitung entgegensteht. 
 
Pressearbeit 
Der Verein informiert die örtliche Presse über Aktivitäten und 
besondere Ereignisse. Solche Informationen werden überdies 
auf der Internetseite / Facebookseite des Vereins 
veröffentlicht. 
Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem 
Vorstand einer solchen Veröffentlichung widersprechen. Im 
Falle des Widerspruches unterbleiben in Bezug auf das 
widersprechende Mitglied weitere Veröffentlichungen. 
Personenbezogene Daten des widersprechenden Mitglieds 
werden von der Homepage des Vereins entfernt.  
 
Weitergabe von Mitgliedsdaten an Vereinsmitglieder 
Der Vorstand macht besondere Ereignisse des Vereinslebens 
im Schaukasten des Vereins auf dem Gelände der 
Grundschule bekannt. Dabei können personenbezogene 
Mitgliederdaten veröffentlicht werden. Das einzelne Mitglied 
kann jederzeit gegenüber dem Vorstand einer solchen 
Veröffentlichung widersprechen. Im Falle des Widerspruches 
unterbleibt in Bezug auf das widersprechende Mitglied eine 
weitere Veröffentlichung im Schaukasten.  
Mitgliederverzeichnisse werden nur an Vorstandsmitglieder 
und sonstige Mitglieder ausgehändigt, die im Verein eine 
besondere Funktion ausüben, welche die Kenntnis der 
Mitgliederdaten erfordert. Macht ein Mitglied geltend, dass er 
die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner satzungsmäßigen 
Rechte benötigt, händigt der Vorstand die Liste nur gegen die 
schriftliche Versicherung aus, dass die Adressen nicht zu 
anderen Zwecken verwendet werden. 
 
Beim Austritt, Ausschluss oder Tod des Mitglieds werden die 
personenbezogenen Daten des Mitglieds archiviert. 
Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die 
Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß der 
steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der 
schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den Vorstand 
aufbewahrt. 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

„Was dem Einzelnen 
 nicht möglich ist,  

das vermögen Viele.“ 
F.W. Raiffeisen 


